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An: MdB 
Betreff: Einordnung zu einer möglichen Öffnung des TabakErzG 
  
Lieber Herr , 
  
ich hoffe es geht Ihnen gut. Kurz vor den Feiertagen und der morgigen AG-Sitzung möchte 
ich Ihnen untenstehend unsere Einordnung zur aktuellen Diskussion rund um verschiedene 
Änderungen im Tabakrecht durchgeben. Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, hat sich die 
aktuelle Situation durch die Erklärung der Bundesregierung einem Verbot von Einweg-E-
Zigaretten nachzukommen, weiterentwickelt (Plenarprotokoll 1059, Anlage 8).  
  
Bei der damit einhergehenden Öffnung des Tabakerzeugnisgesetzes schlagen wir vor, 
weitere Regelungen direkt vorzunehmen: 

• Wegen der starken Nachfrage nach Nikotinpouches, deren Verkauf in Deutschland 
bisher nicht erlaubt ist, könnte eine regulierte Zulassung der Produkte den 
Schwarzmarkt eindämmen, Jugend- und Verbraucherschutz erhöhen und zusätzliche 
Steuereinnahmen generieren.  

• Zudem steht eine Einschränkung von Liquids mit jugendaffinen Aromaprofilen zur 
Debatte, da diesen eine gewisse Beliebtheit unter Jugendlichen nachgesagt wird. 
  

Für alle drei Maßnahmen scheint eine Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes der 
naheliegendste Weg. 
  
Problem:  
Solche Regelungen sind „technische Vorschriften“ nach EU-Richtlinie 2015/1535 und 
müssen mindestens drei Monate vor Inkrafttreten bei der EU-Kommission notifiziert werden 
(TRIS-Verfahren). Dies kann zu erheblichen Verzögerungen durch unterschiedliche 
Notifizierungsfristen führen. Hinzu kommt, dass diese Regelungen auch gut begründet sein 
müssen, da sonst eine Notifizierung scheitert.  Eine lange Verfahrensdauer wäre 
problematisch, da erheblicher politischer und gesellschaftlicher Handlungsdruck besteht, alle 
drei Themenbereiche zügig, pragmatisch und mit dem Ziel der Verbesserung des 
Gesundheits- und Jugendschutzes zu lösen. Andernfalls besteht das Risiko, dass durch die 
Verzögerung der Gesetzgebung neue Produkte wie Nikotinpouches weiterhin unreguliert auf 
dem Markt bleiben und so der Schwarzmarkt sowie der Konsum unter Jugendlichen weiter 
ansteigen.  
  
Lösung: 
Um erhebliche Verzögerungen durch unterschiedliche Notifizierungsfristen zu vermeiden, 
sollten alle drei Vorhaben gemeinsam in einem einheitlichen Gesetzgebungsverfahren 
umgesetzt werden.  
  
Unsere Einordnung haben wir mit Blick auf die morgige AG Sitzung ebenso an Ihren 
Kollegen, Herrn Verlage, geschickt. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Punkte in der 
Sitzung Gehör finden. 
  
Bei Fragen stehe ich Ihnen natürlich zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
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